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Gemeinde Ilvesheim                                                                   Rhein-Neckar-Krei s 
 
 

S  A T Z U N G 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwas serbeseitigung (Abwas-

sersatzung – AbwS) 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilvesheim am 24.11.2011 folgende 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung – AbwS) der Gemeinde Ilvesheim vom 16.12.2002 in der Fassung vom 
14.12.2009 beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
 

§ 2 "Begriffsbestimmungen" der Satzung über die öff entliche Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Ilvesheim erhält folgende Fassung : 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sons-
tigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwet-
ter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten (versiegelten) Flächen ge-
sammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten 
auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austreten-
den und gesammelten Flüssigkeiten. 
 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefal-
lene Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu 
reinigen oder anderweitig schadfrei abzuleiten.  
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur 
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranla-
gen entlastet werden, für die Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer, 
auch wenn das eingeleitete Abwasser nur dem natürlichen Wasserkreislauf überlas-
sen wird, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Retenti-
onsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und Rückhal-
teanlagen für Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermul-
den/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen 
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sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. 
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausanschlusslei-
tung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grund-
stücksanschluss). 
 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwas-
seranlage dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im 
Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss zu-
führen (Grundleitungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer Abwasser-
druckentwässerung und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlags-
wasser soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden. 
 
(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 
öffentlichen Kanal, sie sind so auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesi-
tuationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt.  
Drosseleinrichtungen dienen der vergleichmäßigten und reduzierten (gedrosselten) 
Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal. 
 
 

Artikel 2 
 

Abschnitt "V - Abwassergebühren" der Satzung über d ie öffentliche Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Ilvesheim erhält folgende Fassung:  
 

V. Abwassergebühren 
 

§ 36 Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde Ilvesheim erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwassergebühren. 
 

§ 37 Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 39) und für die anfallende Nieder-
schlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 39 a) erhoben. 
 
(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach 
der eingeleiteten Abwasser- bzw. Wassermenge. 
 
(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, be-
misst sich die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 



 

3 
 

 
§ 38 Gebührenschuldner 

 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbaube-
rechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wech-
sel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-
gang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 
 
(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 37 Absatz 3 ist derjenige, der das Ab-
wasser anliefert. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 39 Bemessungsgrundlage der Schmutzwassergebühr 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 37 Abs. 1 
ist: 
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wasser-
menge; 
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung, die dieser entnommene 
Wassermenge; 
3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es 
als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 
 
(2) Auf Verlangen der Gemeinde Ilvesheim hat der Gebührenschuldner bei sonstigen 
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) 
und bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) ge-
eignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Die 
Regelungen in § 40 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.  
 
(3) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) wird, 
solange der Gebührenschuldner keine geeigneten Messeinrichtungen anbringt, die 
Wassermenge nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 pauschal um 1 m³/Monat (12 m³/Jahr) für 
jede mit Erstwohnsitz gemeldete Person erhöht. Dabei werden alle Personen be-
rücksichtigt, die sich während des Veranlagungszeitraumes nicht nur vorübergehend 
auf dem Grundstück aufhalten. 
 

§ 39 a Bemessungsgrundlage Niederschlagswassergebüh r 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 37 Abs. 1) sind die 
überbauten und befestigten (versiegelten) Flächen, in Abhängigkeit ihrer Ober-
flächenbeschaffenheit, des an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffent-
lichen Abwasseranlagen zugeführt wird.  
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Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranla-
gungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der Zustand zum 
Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 
 
(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor (sog. Abflussbeiwert) multipli-
ziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der 
Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 
 
a) Vollständig versiegelte Flächen,  
z. B. Dachflächen (Ziegel-, Blech-, Glas- o.ä.), Asphalt, Beton,  
Bitumen, fugenlose/-dichte Plattenbeläge      0,9 
b) Stark versiegelte Flächen,  
z. B. fugenoffenes Pflaster und Platten, Verbundsteine,  
Rasenfugenpflaster         0,6 
c) Wenig versiegelte Flächen,  
z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine,  
Porenpflaster, Gründächer unabhängig ihrer Schichtstärke    0,3 
 
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
den Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 
 
(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, 
einem Mulden-Rigolensystem oder einer vergleichbaren Anlage mit gedrosseltem 
Ablauf oder mit Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, wer-
den mit dem Faktor 0,2 berücksichtigt. 
 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser einer Versickerungsanlage 
(z.B. Sickermulde, Mulden-Rigolen-Systeme, Mulden- oder Schachtversickerung) 
ohne Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, bleiben im 
Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. 
 
(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf (Anschluss) an die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unbe-
rücksichtigt.  
 
Für Flächen, die an Zisternen mit Überlauf (Anschluss) an die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen sind, gilt folgendes: 
 
a) bei Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung werden die angeschlossenen 
Flächen um 8 m² je m³ Fassungs-/Zisternenvolumen reduziert; 
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b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb (Brauchwassernutzung) ein-
schließlich Gartenwassernutzung werden die angeschlossenen Flächen um 15 m² je 
m³ Fassungs-/Zisternenvolumen reduziert. 
 
Eine Reduzierung erfolgt bei Zisternen mit Überlauf bis maximal 100 % der ange-
schlossenen Fläche. 
 
Die Regelungen für Regenwasserzisternen mit Überlauf (Anschluss) an die öffentli-
chen Abwasseranlagen gelten nur bei Zisternen, die fest installiert sind sowie ein 
Mindestfassungsvolumen von 1 m³ aufweisen. 
 
(5) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für sonstige Anlagen, die in ihren Wirkungen 
vergleichbar sind. 
 
(6) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes. Dieses besteht aus einem oder mehreren Flurstücken. Mehrere 
Grundstücke, die eine wirtschaftliche Einheit bilden, können gemeinsam veranlagt 
werden. Insbesondere selbstständige Garagengrundstücke können dem Grundstück 
des Hauptwohngebäudes zugeordnet werden. 
 

§ 40 Absetzungen 
 
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
geleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr (§ 39) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Abset-
zung von Amts wegen, wenn der Gebührenschuldner oder ein Beauftragter der Ge-
meinde den Zählerstand erfasst und der Gemeinde mitteilt.  
 
(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung 
eines besonderen Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eich-
rechtlichen Vorschriften entspricht. Zulässig sind nur fest installierte Zwischenzähler, 
die ausschließlich durch ein fachlich geeignetes Installationsunternehmen eingebaut 
werden dürfen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde Ilvesheim. So-
fern aus technischen Gründen eine feste Installation des Zwischenzählers nicht mög-
lich ist, werden die Zähler von Mitarbeitern der Gemeinde plombiert. Die Zwischen-
zähler stehen im Eigentum des Grundstückseigentümers und sind von diesem auf 
eigene Kosten einbauen zu lassen, zu unterhalten und zu entfernen. Der erstmalige 
Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der Gemeinde innerhalb von 
2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen. Ausgebaute Zähler sind 
aufzubewahren, bis der Ausbaustand der Gemeinde nachgewiesen wurde. Sofern 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits vorhandene Zwischenzähler 
nicht den Anforderungen von Satz 2 entsprechen, werden diese übergangsweise bis 
zum Ende der jeweiligen Eichzeit anerkannt. 
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(3) Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwi-
schenzähler gem. Abs. 2 vorhanden, sind diese der Gemeinde unter Angabe des 
Zählerstandes und eines Nachweises über die Eichung des Zählers innerhalb von 
vier Wochen anzuzeigen. Dies gilt nicht für Zwischenzähler, die bereits in der Endab-
rechnung für das Jahr 2009 berücksichtigt werden. 
 
(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht 
durch einen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten 
Wassermengen pauschal ermittelt.  
 
Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen  15 m³/Jahr, 
2. je Vieheinheit bei Geflügel          5 m³/Jahr. 
 
Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wassermenge wird von der gesamten 
verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss 
für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während 
des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 45 m³/Jahr 
für die erste Person und für jede weitere Person mindestens 40 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewer-
tungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag 
maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende 
Jahr richtet. 
 
(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzu-
setzenden Wassermenge zu stellen. 
 

§ 41 Höhe der Abwassergebühren 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser   1,32 Euro.  
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m² versiegelte  
Fläche           0,74 Euro. 
 
(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³  
Abwasser oder Wasser         1,32 Euro. 
 

(4) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehand-
lungsanlage gebracht wird (§ 37 Abs. 3), wird vom Abwasserzweckverband "Unterer 
Neckar" nach dessen Bestimmungen erhoben. 
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(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39 a 
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 
 

§ 42 Entstehung der Gebührenschuld 
 
(1) In den Fällen des § 37 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr 
mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsver-
hältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit 
Ende des Benutzungsverhältnisses. 
 
(2) In den Fällen des § 38 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bishe-
rigen Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalen-
dermonats; für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Veranlagungszeit-
raumes. 
 
(3) In den Fällen des § 37 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender 
Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraumes. 
 
(4) In den Fällen des § 37 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung 
des Abwassers. 
 

§ 43 Vorauszahlungen 
 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebühren-
schuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn 
des Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervier-
teljahres. 
 
(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserver-
brauchs und ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten Grundstücksfläche zu-
grunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraus-
sichtliche Jahreswasserverbrauch und der Zwölftelanteil der Jahresgebühr geschätzt. 
 
3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen des § 37 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
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§ 44 Fälligkeit 
 
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 43) geleistet wor-
den, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der 
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung 
oder Zurückzahlung ausgeglichen. 
 
(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 43 werden jeweils zur Mitte des Kalenderviertel-
jahres (am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.) zur Zahlung fällig. 
 
 

Artikel 3 
 

§ 45 "Anzeigepflicht" der Satzung über die öffentli che Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Ilvesheim erhält folgende Fassung: 
 

§ 45 Anzeigepflicht 
 
(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde Ilvesheim der Erwerb oder die Veräuße-
rung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks an-
zuzeigen. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen 
baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber. 
 
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der Gebüh-
renschuldner der Gemeinde Ilvesheim anzuzeigen 
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversor-
gungsanlage; 
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 39 Abs. 1 Nr. 3); 
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 
 
(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die 
Abwasserbeseitigung, hat der Gebührenschuldner die Lage, Versiegelungsart und 
Größe der Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser gem. § 39 a Abs. 1 
den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird sowie Art und Volumen vorhande-
ner Versickerungsanlagen oder Niederschlagswassernutzungsanlagen, die Art der 
Nutzung des Niederschlagswassers und die an diese Anlage angeschlossenen Flä-
chen der Gemeinde in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner 
seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundla-
gen für die Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde geschätzt.  
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(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag 
der Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 39 a Abs. 2 aufgeführten Versiege-
lungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße zu kenn-
zeichnen. Art, Umfang und Volumen vorhandener Versickerungsanlagen oder Re-
genwassernutzungsanlagen sowie die angeschlossenen Flächen sind anzugeben 
und ggf. nachzuweisen. Unbeschadet amtlicher Nachprüfung wird aus dieser Anzei-
ge die Berechnungsfläche ermittelt. Die Gemeinde stellt auf Anforderung einen An-
zeigevordruck zur Verfügung. 
 
(5) Änderungen der nach den Abs. 3 und 4 erforderlichen Angaben hat der Grund-
stückseigentümer innerhalb eines Monats der Gemeinde Ilvesheim anzuzeigen; bei 
Veränderungen der Größe der versiegelten Grundstücksflächen im Sinne von § 39 a 
Abs. 1 oder deren Versiegelungsgrad nach § 39 a Abs. 2 ist dies erst bei einer Ver-
änderung der Flächen um mehr als 10 m² erforderlich. Die gemäß der Anzeige neu 
ermittelte Bemessungsgrundlage wird ab dem der Anzeige folgenden Monat berück-
sichtigt. 
 
(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde Ilvesheim 
mitzuteilen: 
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Ab-
wassers; 
b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen oder damit zu rechnen ist. 
 
(7) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer 
Betrieb gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzutei-
len, dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden 
kann. 
 
(8) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absat-
zes 1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den 
Zeitpunkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Gemeinde Ilvesheim entfallen. 
 
(9) Zum Zeitpunkt der Ersterhebung zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
wurden die überbauten und befestigten Flächen von der Gemeinde an Hand amtli-
cher Unterlagen und aktueller Luftbildaufnahmen ermittelt und den Grundstücksei-
gentümern zur Prüfung vorgelegt. 
 
Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Flächen waren vom 
Grundstückseigentümer – unter Angabe der in § 39 a Abs. 2 aufgeführten Versiege-
lungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße – zu kenn-
zeichnen und ggfs. zu korrigieren; Grundstücksflächen im Sinne von § 39 a Abs. 3, 
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Zisternen und ihr Volumen sowie deren Nutzung für Gartenbewässerung oder 
Brauchwassernutzung im Sinne von § 39 a Abs. 4 und die daran angeschlossenen 
Flächen waren vom Eigentümer mitzuteilen.  
 
Die geprüften und ergänzten Unterlagen waren vom Grundstückseigentümer binnen 
einen Monats an die Gemeinde zurückzusenden. Kam der Gebührenschuldner sei-
nen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, wurden die Berechnungsgrundlagen 
für die Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde an Hand der amtlichen Unter-
lagen und der aktuellen Luftbildaufnahmen geschätzt. 
 

 
Artikel 4 

 
§ 48 Abs. 2 "Ordnungswidrigkeiten" der Satzung über  die öffentliche Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Ilvesheim erhält folgen de Fassung: 
 

§ 48 Ordnungswidrigkeiten 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 45 Abs. 1 bis 6 nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
 

Artikel 5 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.  
 
 
 
Ilvesheim, 24.11.2011 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Andreas Metz 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bür-
germeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 

 

 

 


